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Die Übertragung des Buchtextes aus der altdeutschen Schreib-
schrift 
Das vorliegende Büchlein berichtet von dem Problem der Schafweide-
nutzung (1781) in Böllstein und den umliegenden Gemeinden und zi-
tiert die Haingerichtsordnung oder Dorfordnung aus dem Jahre 1819, 
welche Anweisungen über das ordnungsgemäße Verhalten der Orts-
bürger gibt. Damit zeigen sich indirekt auch die wesentlichen Schwie-
rigkeiten, die es beim Zusammenleben in der Dorfgemeinschaft in frü-
herer Zeit gab. Zur besseren Lesbarkeit sollen die Texte aus der alt-
deutschen Schreibschrift übertragen werden. Die lateinischen Aus-
drücke sind im Original in lateinischer Schrift geschrieben. 
Aufgrund der Bedeutung der Haingerichtsordnung für das allgemeine 
Dorfleben unserer Vorfahren, wird diese bei der Übertragung an die 
erste Stelle vorgezogen. Ergänzungen des Bearbeiters werden in 
eckige Klammern [  ] gesetzt. Die Interpunktion und Schreibweise ist 
nur zum besseren Verständnis leicht verändert.  
 
Allgemeine Beschreibung  
Das vorliegende Buch wird im Gemeindearchiv der Gemeinde Brom-
bachtal unter der Signatur GAB - Bo 224 verwahrt. Es hat die Maße 
18 mal 21,5 mal 2 cm. Die Buchdeckel sind mit einem Band zum 
Verschließen versehen. Der Bucheinband trägt die Aufschrift (siehe 
Titelbild): 
 
 
    Dießes Buch 
        Gehörth 
    Der Gemeinde 
        Bölstein 
         1820        
 
 
 
Die Blätter haben im vorderen Teil eine grauweiße und im hinteren 
Teil eine graublaue Farbe. Die vorderen durchnummerierten 15 Blät-
ter (29 Seiten sind beschrieben) mit den Regelungstexten weisen je-
weils links und rechts einen Faltungsknick auf, der den beschriebenen 
Textteil begrenzt. 
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Die Angaben zu dem verwendeten Wasserzeichen und die zugehörige 
Zeichnung verdanke ich Herrn Hans Joachim Trautmann, Langen-
brombach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schafweidenutzung 
Auf den ersten elf Seiten (jeweils Vorder- und Rückseite beschrieben) 
sind die Streitigkeiten bzw. Regelungen hinsichtlich der Schafweide-
nutzung durch den Schafhof von Höllerbach in den Gemarkungen der 
betroffenen Gemeinden vermerkt. Nach einer allgemeinen Beschwer-
de (auf der ersten Seite) folgen Abschriften (Copiae) der Dekrete vom 
20. und 23. März 1781 und ein Protokollauszug (Extractus Protocolli) 
vom 2. Mai 1781 von den Vereinbarungen der Beteiligten; nämlich 
von Vertretern der Gemeinden: Oberkinzig, Gumpersberg, Waldbach 
(Wallbach), Kilsbach und Böllstein sowie von den Schafhofpächtern: 
Johann Philipp Müller und Johann Leonhard Ebert. 
 
Die Haingerichtsordnung (Dorfordnung) 
Die Seiten 13 bis 29 widmen sich der Haingerichtsordnung. Nach ein-
führenden Worten, die die Absicht bekunden, eine gute Ordnung wie-
der herzustellen, werden 17 Artikel aufgeführt. Schließlich wird das 
Hochlöbl. Gemeinschaftl. Ober Amt Breuberg um Bestätigung (Con-
firmation) gebeten. Das Datum lautet auf den 24. November 1819. 
Das Haingericht ist ein niederes Dorfgericht, das kleinere Verstöße 
gegen die Dorfordnung (Haingerichtsordnung) – wie Beleidigungen, 
unterlassene Hilfeleistung u. a. – in der Gemeindeversammlung ahn-
det. 
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Protokolle der Haingerichtsversammlungen (Dorf- oder Bürger-
versammlungen) 
Nach Seite 29 werden von 1820 bis 1823 (also auch noch nach Ein-
führung der neuen Gemeindeordnung von 1821) die Sitzungen des 
Haingerichts protokolliert. Leider sind nur Angaben zu den Ge-
meindsmännern (dies sind Gemeindemitglieder mit allen Pflichten –  
z. B. Teilnahmepflicht an der Gemeindeversammlung – aber auch mit 
allen Rechten – z. B. Stimmrecht) sowie den Beisassen (dies sind 
Gemeindemitglieder mit eingeschränkten Pflichten und Rechten) er-
wähnt. Weitere Angelegenheiten der Gemeinde, wie sie bei solchen 
Versammlungen verhandelt wurden - z. B. die Verpachtung der All-
menden (dabei handelt es sich um den Gemeinbesitz des Dorfs bzw. 
der Gemeindemitglieder), Gemeindebeschlüsse u. a. - sind leider nicht 
verzeichnet. 

 
 

 
 

 
Bauerngericht tagt unter der Dorflinde – 1508 – 
aus Rudolf Kunz: Odenwald und Bergstraße,  
Hrsg.: Otto Weber, Verein für Heimatgeschichte, Oberramstadt, 1995 
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Die Böllsteiner Haingerichtsordnung (Dorfordnung) von 1819 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Seite 13 in der Originalhandschrift – Einleitung zur Haingerichts-
ordnung 
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[Seite] 13. 
 
Dieweilen es von undenklichen Jahren her gebräuch- u. her-
kömmlig ist, daß auf den Peterstag, als den 22. Febr. jeden Jahres, 
Haingericht gehalten worden, um die in vorigem Jahr begangene[n] 
Feld-, Wald- und andern Frevel [Vergehen], sowohl vor Gnädigste 
Herrschaften als die [der] Gemeinde abzubüßen und dabei jeden 
Orths Unterthanen an seine Nachbar Pflichten [Nachbar: Mit-
bewohner des Dorfes] zu erinnern [und] gute Ordnung wieder her-
zustellen, auch die neu eingezogene[n] Nachbarn zu Gemeinds 
Männern anzunehmen. [Es ist] seit mehreren Jahren aber wegen 
eingeschlichener Unordnung und Mißbräuchen mehrmalen Klage 
geführet worden. Als[o] ist diese vom Hochlöbl. Gemeinschaftl. 
Ober Amt zu Breuberg bestätigt und confirmirte Dorfs Verordnung 
entworfen und vestgesetzet worden, welche auch bei jedesmaliger 
Haltung des Haingerichts von dem gewesenen Bürgermeister  bei 
versammelter Gemeinde vorgelesen und unverbrüchlich gehalten 
und nachgelebet werden solle und zwar [Vor der Gemeindreform von 
1821 handelt es sich bei dem sogenannten Bürgermeister um den Ge-
meinderechner, der allerdings auch organisatorische Aufgaben über-
nahm]. 

 
zum Ersten. 

Wann diese Verordnung vorgelesen wird, so solle derjenige, so 
darüber lacht, spottet, darein redet oder ohne Erlaubniß aufstehet, 
auch mit bedecktem Haupt dabei sitzet, sogleich 30 xr. [Kreuzer, 60 
Kreuzer = 1 Gulden] Buß [bezahlen], halb Gnädigster Herrschaften 
und halb der Gemeinde. [Wenn] versammlet, sollen sich solche [die 
Gemeindsmänner so] setzen, wie sie in die Gemeinde gekommen und 
zwar so, daß die Alten oben und die Jungen zu unterst zu sitzen 
kommen. 
 
[eine zweite Position wird nicht erwähnt] 
 

zum Dritten. 
Weil schon früher hin in der Gemeinde sich Unordnungen und 
Streitigkeiten wegen dem waiden des Rindviehes und der Ziegen an 
den Weegen und Hägen [eingezäunte oder mit Hecken umfriedete 
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Bezirke] ereigneten, so wird nunmehr festgesetzt und beschlossen, 
daß  

1.) derjenige Gemeindsmann, der eine Kuh hat, keine Ziege 
halten dürfe oder falls er eine Ziege halten sollte, dieselbe in 
dem Stalle zu lassen [habe].  
2.) Derjenige Gemeindsmann, der keine Kuh hat, darf nicht 

 mehr als 2 Ziegen halten.  
3.) Ein Beisaß [Beisasse] oder derjenige, der sein Vermögen 
übergeben [derjenige, der sich nach der Gutsübergabe im Aus-
zug befindet oder auf dem Altenteil sitzt und sich über das Leib-
geding seinen Unterhalt ausbedungen hat] u. keinen Nutzen von 
einer Kuh zu ziehen hat, darf nicht mehr als 1 Ziege halten u. 
dieselbe muß er dem Schweinhirten [zum] treiben [überlassen]. 
Sollte einer oder der andere dieses Verbot übertreten, soll 
jedesmal beim Haingerichte um 40 xr., halb gnädigster 
Herrschaft, halb der Gemeinde, abgebüßt werden. 

 
zum Vierten 

Muß alljährlich ein Schweinhirt gedüngt [gedingt, verpflichtet] wer-
den, und [es] ist ein jeder Gemeindsmann verbunden, ein Schwein 
zu verpfrienen [Hirtenlohn entrichten], er mag eines haben oder 
nicht. 
Derjenige, der kein Schwein u. [aber] eine Ziege hat, wird dieselbe 
als ein Schwein in der Pfrien [Hirtenlohn] gerechnet. 
Sollte einer oder der andere betreten [ertappt] werden, dem seine 
Schweine oder Ziegen nicht bei dem Hirten, sondern im Dorfe u. in 
den Gärten angetroffen werden, wird ein jedes Stück, das auf 
andern Gütern ½ Stund nach der Heimfahrt des Hirten betroffen 
wird, um 30 xr., halb gnädiger Herrschaft, halb der Gemeinde, 
bestraft.  
 

zum Fünften. 
Bei eben der Strafe und Schadensersetzung nicht zu gestatten ist, 
daß diejenige[n] Güterstücke, welche zur Bannwaide [der freien 
Nutzung entzogen] ausgesetzt sind, von jrgend jemand anderst als 
von dem Besitzer mit Vieh befahren werden. Also sollen auch die 
Wiesen ehender nicht mit den Küh-, Geiß- und Schaafviehe als auf 
Michaelis [29. September] und bis Mariä Verkündigungstag  
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[25. März] bewaidet werden, ausgenommen etliche Stück Wiesen, so 
die Gutsbesitzer zur Ochsenwaide benöthiget sind, welche aber erst 
auf Martini [11. November] Preiß [frei]  befahren werden dürfen. 
Dann wird noch exprehse [ausdrücklich] vorbehalten, daß der 
Grund unter dem Dorf bis an den dürren Wiesengrund bis Martini 
geheget [geschont] werden solle und nicht erlaubet seyn, er seye 
auch wer er wolle, weder auf seinen Eigenen noch weniger auf eines 
andern Wiese, in diesem Grund vor dem gesetzten Termin zu waiden 
bei 1 fl. [Gulden (ursprünglich Florener), 1 Gulden = 60 Kreuzer] Buß 
bei jedesmaliger Uebertretung. Dagegen solle zwar der dürre Wie-
sen- u. Schnellhansenwiesengrund u. Wiesenlappen, Gous- u. 
Grubenwiesen, Gründel- u. Allenwiesen mit samt den Hauswiesen 
nicht vor Martini Preiß gemacht werden, sondern ein jeder auf 
seinem Gut u. Wiesen bleiben, auch bei obiger Buß von 1 fl. je-
desmaliger Uebertretung. 
 

zum Sechsten. 
Bei gleicher Strafe ist auch das Graßen in Wiesen und andern 
Rainen wie auch das Krauten [Abschneiden von Gras und Unkraut 
für Viehfutter] auf den besaamten Fruchtäckern untersagt. Und [es] 
hat sich ein jeder desselben auf eines andern Güterstücker so wie 
auch auf denen Gemeinden Allimenten [Allmenden], besonders aber 
in den Schlägen [Waldbezirken] bei obiger Buße zu enthalten, 
weniger nicht weder grün noch dürr Laub auf eines andern Gütern 
zu machen oder zu holen - wie auch keine Weege oder Fußpfäde, 
welche nicht von Alters her hiezu gebraucht worden, eigenmäch-
tiger Weise zu machen [neue Wege anzulegen]. Auch [hat] jeder mit 
seinem Zugviehe auf seiner Waide zu bleiben, alles bei obiger Straf 
von 1 Gulden. Jndeme es auch  

 
zum Siebten. 

Ein für allemal um des beständigen Schadens willen bei der ge-
setzten Strafe nicht zugelassen wird, daß die Wege und Raine von 
einzelnen Gemeindsleuten bewaidet werden. So sollen gleicher-
massen auch die Begüterten solche durch das allzunahe und weite 
Einbauen [bei der Feldbebauung] nicht schmäler, und weiter nicht 
als die gesetzte[n] Weegsteine [Grenzsteine an Wegen] gehen, 
zackern. Soferne aber gleichwohl ein Stein davon abhanden kom-
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men sollte, hat der Gutsbesitzer, an dessen Acker solcher veräussert 
worden, wann er den Frevel nicht anzugeben vermag [wenn er nie-
manden des Vergehens bezichtigen kann], davor zu stehen und sol-
chen auf seine Kosten wiederherstellen zu lassen. Hingegen 

 
zum Achten. 

Die Weege selbst sollen in 4 Wochen bei 10 fl gemeinherrschaftl. 
Strafe von der Gemeinde hergestellet und bei eben der Strafe in 
gutem brauchbarem Stande erhalten werden, zu welchem Ende zu 
Verhütung des Wasserschadens die nöthige Ab- und Ausschläge 
[Abläufe, Auslässe] gemacht und von keinem bei 30 xr. Strafe zu 
gemacht werden sollen. Noch weniger darf sich jemand unter-
stehen, die Weege u. Allimente mit Steinen zu beladen, und die-
jenige[n], welche sich bereits dergleichen zu Schulden gebracht, 
sollen bei eben der Strafe auf Verlangen der Gemeinde [diese 
Steine] wieder wegschaffen. 
 

zum Neunten. 
In Ansehung der Wässerung [Wiesenbewässerung] sollen die or-
dentlich hergebrachte[n] Wässertage gehalten oder so ferne solche 
auf theils Wiesen Stücken noch nicht bestimmet sind, durch das 
gutachten 4 unpartheiischer Gemeindsleuten oder durch das Cent-
viergericht [Grenzsteinsetzer bzw. Feldgeschworene der Zent] bestim-
met werden. 

 
zum Zehnten 

Sind die Frevel von jeglichem Gemeindsmann behörig anzuzeigen, 
widrigenfalls derjenige, so solche verschweiget oder verheimlichen 
hilft, mit gleicher Strafe belegt werden solle. 
 

zum Elften 
Solle nicht erlaubet seyn, daß jemand junge Bäume, es seien Obst- 
oder andere Bäume, einem andern zum Schaden setze, sonderlich 
an denen Aeckern und Gärten, u. solle jeder 5 starke Schritte oder 
ein Sodel breit [Ackermaß] von des andern Land bleiben. Sollte sich 
aber jemand erfrechen, solch Gebot zu übertreten u. dem ohnge-
achtet die Bäume zu nahe setzen, so solle der Nebenläger [Anlieger] 
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ohne alle fernere Klage berechtiget seyn, solche ihm zum Schaden 
gesetzte Bäume auszureissen oder weg zu hauen. 
 

zum Zwölften. 
Da bishero mit denen sogenannten Füllfurchen [beim Pflügen] 
große Verdrießlichkeiten entstanden, so solle hinführe keine der-
gleichen Füllfurche mehr erlaubet seyn, [es] geschehe denn mit 
beider angrenzenden Bewilligung. Sollte sich aber einer unter-
stehen, zum Nachtheil seines Nebenlägers eine dergleichen Füll-
furch zu nehmen [zu machen], so solle solche Vergehung jedes 
malen nebst dem Schadens-Ersatz mit 30 xr. verbüßet werden. 
 

zum Dreizehnten. 
Solle allezeit nach Verlesung dieser Punkten 3 malige Umfrag ge-
halten werden und zwar: 

1.) Ob jemand in der Gemeinde seye, der dem andern Schaden 
gethan habe. 

2.) Ob jemand ein Feuer in oder außer dem Dorf habe ausgehen 
[ausbrechen] sehen und wäre ihm nicht zu Hülfe gekommen 
u. [nicht] angezeigt. 

3.) Ob einer ein Mord- oder Nachtgeschrei [Hilferufe] in oder 
außer dem Dorf gehöret u. solches nicht angezeiget oder zu 
Hülfe gekommen und  

4.) Ob sich einige in der Gemeinde gescholten oder geschlagen 
haben.  

Wer dergleichen gesehen oder gehöret, der solle es mit Bescheiden-
heit anzeigen, wie es recht und wahr ist. Auf solches solle ein jeder 
Uebertreter mit 30 xr. abgebußet werden. 
 

zum Vierzehenden. 
Denen jungen Nachbarn, welche in die Gemeinde [als Gemeinds-
männer] wollen angenommen werden, wird folgendes vorgelesen. 

1.) solle sich jeder treulich und Nachbarlich gegen jedem Ge-
meindsmann bezeugen. Dann: 

2.) solle jeder, der ein Feuer in der oder außer dem Dorf aus-
gehen [ausbrechen] siehet, sogleich anzeigen u. zu Hülfe 
kommen. Ferner: 
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3.) Wann ein Mord- oder NachtGeschrei [Hilferufe] in oder 
außer dem Dorf gehöret würde, solchem gleich andern Nach-
barn nachkommen, wie auch: 

4.) Wann sie sehen, einem andern Nachbar Schaden thun [getan 
wird], so sollen sie solchen wehren [abwehren] und [ihn] 
warnen, als wann es ihr eigen selbsten wäre. Nicht weniger: 

5.) Wann der Bürgermeister die Gemeinde zusammen bestellet, 
sollen sie sich treulich und fleißig dabei einfinden, auch die 
gemeine Weeg und Steeg machen und erhalten helfen. 
Endlich 

6.) Wann ihr nun solchen Geboten wollet treulich und fleißig 
nachkommen, so gelobet der Gemeinde an und gebet jedem 
[Gemeindsmann] die Hand, vom Ältesten bis zum Jüngsten. 

 
 

 
 
 

Gerichtsplatz unter der Linde neben der Kirche in Güttersbach, der 
möglicherweise auch für die Haingerichtsversammlungen benutzt 
wurde 
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zum Fünfzehnden. 
Hat jeder, der in die Gemeinde aufgenommen werden will, zu 
zahlen: als ein Fremder 2fl., ein Dorfskind aber nur 1 fl. 30 xr., eine 
Fremde Frau 1 fl., ein Dorfskind aber nur 30 xr. Welches [das 
Einzugsgeld] in den gemeinen Nutzen oder anders wo verwendet 
werden kann. 
 

zum Sechszehenden. 
Wann der Bürgermeister die Gemeinde zusammen bestellet und 
einer muthwillig zurück [fern] bleibt, solle er 30 xr., halb gnädigster 
Herrschaft und halb der Gemeinde erlegen. Ist er aber nicht zu 
Haus oder hat das Gebot nicht erlanget, oder ist krank, solle er je-
mand von den Seinigen schicken u. sich verantworten [entschul-
digen] lassen. 
 

zum Siebenzehenden. 
Damit nun dieser Verordnung genau nachgelebet werde, so solle 
solche nicht nur vor jetzo, sondern auch alljährlich bei dem Hain-
gericht von dem Bürgermeister vorgelesen werden.  
Zu mehrerer Bekräftigung und Vesthaltung aber aller vorge-
schriebenen Punkten, ist Ein Hochlöbl. Gemeinschaftl. Ober Amt 
Breuberg um die Confirmation [amtliche Bestätigung] gehorsamst 
gebeten worden. 
Boellstein den 24ten Nov. 1819 
 
 
Protokoll der Haingerichtsversammlungen (Gemeinde- oder 
Bürgerversammlungen) 
Auf den nächsten nicht nummerierten Seiten finden sich folgende 
Einträge: 
1820. Sind als Gemeinds Männer, in der eigen Gemeinde 
 1.)  Johs. Krämer -    Nicolaus Fleck - 
  C. Trautmann    Peter Keill sen - 
  Christoph Fleck   C. Gerbig With. [Witwe] 
  Nicolaus Hörbert   Johs. Meißinger 
  Georg Meißinger   Nicolaus Hörbert sen  
  Adam Eckhart -    Philipp Götz - 
  Adam Hörbert -    jenseiten [nächste Seite] 
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  Adam Daum -    Carsper Gerbig - 
  Adam Daum With [Witwe] Joh. Georg Hoffmann 
  Georg Hörbert    Johs. Hoffmann 
  Peter Keill jn.    Georg Muth - 
  Johs. Scherrer    Peter Rausch -  
  Phillip Scherrer   Peter Daum Frau ist  
        neu angenommen – 30 xr 

   
1820 neu angenommen = P. Daum Frau u. N. Fornof zahlen  
  [ab dem Gleichzeichen durchgestrichen] 
  Nicolaus Fornof - 1 fl. 30 xr. 
  Leonhart Daum – 
  Carsper Fornof – 
  Philipp Lannert. 
 
 
  1821 Neuangenommen Gemeins M: 

Johs. Trautmann ist als gemeinsmann und seine Frau an 
genommen worden,  
muß zahlen ---------------------------------------------------2 fl 30 xr 
dito Adam Fornof und seine Frau 
 Des gleichen zu zahlen ------------------------------------2 fl 30 xr 
 

Weiterer Eintrag zu 1821 findet sich auf der übernächsten Seite (nach 
1822 und 1823): 
  1821 
 Ist derer Gemeinde als Beisatz [Beisasse] angenommen, wie 
Folget. 

1.) Georg Wihlhelm Dingeldein -  
muß zahlen jahlich ------------------------------------------1 fl 30 xr 
2.) Nicolaus Hoffmann, des gleichen --------------------1 fl 30 xr 
3.) Margaretha Volckin ------------------------------------1 fl 30 xr 
4.) Peter Blumenschein ------------------------------------1 fl 30 xr 
5. ) Geog Korb, desgleichen  
Einzug geld --------------------------------------------------2 – 30 – 
6.) Leonhart Ditter beisatz ---------------------------------1 fl 30  
                                                                                        ------------ 
Böllstein d. 31. Deb. 1821                                  Suma       10 fl 0 
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1822 
 D.[en] 17ten Jann.[uar] Ist der Johanes Scherrer als gemeins 
 Mann, angenommen muß zahlen ----------------------2 fl. 30 xr  
 [dieser Absatz ist durchgestrichen] 
 D.[en] 17ten Jann.[uar] ist der Johannes Muth als Ein-
 hammisch angenommen worden; hat Er zu zahlen --1 fl 30  

seine Frau als Einhammisch ----------------------------------30 
 
 1823 
D.[en] 6ten Merz Ist der Adam Daum, Ledig, mit genehmigung 
des Herrn Landrath als gemeinds man von der versammelten 
gemeinde angenommen worden, wo derselbe als einheimisch 
zu zahlen hat -----------------------------------1 f 30 xr 
[am Rand ist vermerkt: bzl.; bedeutet: bezahlt] 
D.[en] 6ten May Ist der Nicolaus Herbert, Ledig, mit obigem 
Vorbehalt als gemeinds mann eingeschrieben u. hat als Ein-
heimisch zu zahlen --------------------1 f 30 xr,  
ferner 

Folgende Seite: 
  1823 

Ist der Adam Herbert, Ledig, mit Genehmigung des Herrn 
Landrath von der versammelten Gemeinde als Gemeindmann 
angenommen u. hat daher die Vattersgemeinschaft forthin zu 
beziehen. [Er] hat zu zahlen als Gemeindsmann Sohn -1 f 30 xr 
[am Rand ist vermerkt: bzl.; bedeutet: bezahlt]  
Ist der Nicolaus Scheerer, Ledig, mit dem obigen Vorbehalt 
von der Gemeinde als Gemeindsmann angenommen u. hat da-
her zu zahlen ----------------------------------------------1 f 30 xr 
Die Vattersgemeinschaft hat daher derselbe zu ziehen 
Ist der Phillipp Arras, der Tochtermann des Peter Keil, mit Ge-
nehmigung des Herrn Bürgermeister u. des Herrn Landrath 
von der Gemeinde als Gemeinds man angenommen u. hat 
daher die Schwiegervattersgemeinschaft zu ziehen.  
[Er] hat daher als ausheimischer zu zahlen ------------2 f 
Einzugsgeld für seine Frau, Einheimisch -----------------30 xr 
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Ländliche Szene mit Schafhaltung 

(aus dem Straßburger „Vergil“, Grüninger, 1502) 
 

 
Die Schafweidenutzung durch den Schafhof von Höllerbach 
Zum besseren Verständnis seien hier einige Erläuterungen zu dem 
Schafhof Höllerbach vorangestellt. 
In den Rechnungsbüchern der Herrschaft Breuberg werden seit An-
fang des 15. Jahrhunderts die herrschaftlichen Schäfereien genannt, 
die ihre Bedeutung bei der damaligen Dreifelderwirtschaft u. a. in der 
Nutzung und Düngung der Brachfelder hatten und - wie man an den 
Tierzahlen sieht – durchaus wirtschaftlich bedeutend waren (Lit. 2). 
Als Eigenbetriebe wurden von der Herrschaft die Schäfereien in 
Mömlingen, Wolfen, Raibach und Höchst, mit (im Jahre 1478) insge-
samt 1780 Schafen, geführt. In den sieben herrschaftlichen Schäfe-
reien des Jahres 1732 betrug die Gesamtzahl der Schafe 2030 (Lit. 6). 
Die Verpachtung von Schafweidenutzungsrechten (Schafweidege-
rechtsamen), die sich häufig auf mehrere Gemeinden in der Um-
gebung der hier genannten Orte bezog, erfolgte in Kirchbrombach, 
Langenbrombach, „auf der Wallbach“, Oberkainsbach, Forstel, Brei-
tenbrunn, Seckmauern, Lützelbach, Rimhorn, Kimbach, Fürstengrund, 
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Vielbrunn und Ohrenbach (von diesen waren zuvor einige als Eigen-
betriebe bewirtschaftet worden (Lit. 2). 
Beim Schafhof Höllerbach, der erst später in den Breuberger Rech-
nungen auftaucht und in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts von der 
nunmehrigen Gemeinherrschaft Breuberg (Fürst zu Löwenstein-Wert-
heim und Graf zu Erbach-Schönberg) an zwei Erbbeständer (Pächter 
mit Erbrecht) verpachtet war (Johann Leonhard Ebert und Philipp 
Müller), sind zahlreiche Streitigkeiten mit den Gemeinden, auf die 
sich die Schafweidegerechtigkeit bezog, aktenkundig geworden; so 
mit: Wallbach, Oberkinzig und Kilsbach (Lit. 3). Diese Streitigkeiten 
muss man vor dem Hintergrund der beginnenden Ablösung der Drei-
felderwirtschaft sehen. Die Grundherren förderten diese Entwicklung 
(so z. B. 1793 durch die Herausgabe eines „Kleetalers“ durch Graf 
Franz zu Erbach-Erbach zur Förderung des Kleeanbaus). Bei der nun 
beginnenden Fruchtfolgewirtschaft kam es zur Einsaat der Brachfelder 
vor allem mit Futterpflanzen (u. a. Klee) und schränkte damit die 
Nutzung der Brachfelder als Schafweide ein. So verschlechterte sich 
die wirtschaftliche Situation der Pächter ständig. Dennoch dauerte die 
Ablösung der Schafweiderechte für die Schäferei Höllerbach noch bis 
1857. Erst dann konnten diese Rechte durch Kauf erworben werden 
und in das Eigentum der vorherigen Pächter übergehen. 
 
Nun zum Originaltext: 
[Seite] 1. 

 
Nachdeme die beide[n] Schäferey Beständer [Pächter] auf dem 
Höllerbacher Schafhof, Johann Leonhard Ebert u. Johann Philipp 
Müller, seit etlichen Jahren zu viele Schaaf gehalten und damit viel 
u. großen Schaden gethan, so waren sämmtliche Ortschaften, wel-
che in ihrem Waidgang liegen, genöthiget ihre Klagen und Be-
schwerden deßwegen bei gnädigst Hohen Herrschaften anzu-
bringen. Worauf dann folgende Decreter u. Verordnungen als von 
Hochgräfl. Erbachischer Regierung zu König vom 20ten u. Hoch-
fürstl. Löwenstein. Regierung zu Wertheim vom 23n Mart. [März] 
1781 erlassen wurden. 

 
                                                                           Copia. 
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[Seite] 2. 

 
  Copia des Hochgräfl. Decrets: 

Zu Betreff der von den Gemeinden Höllerbach, Wallbach, Kilsbach, 
Affhöllerbach, Birkert, Böllstein, Oberkinzig und Gumpersberg 
entgegen die gemeinschaftliche Schäferey Erbbeständer zu Höl-
lerbach angebrachten Beschwerde, daß diese gegen das Herkommen 
zu viel Schaafvieh hielten, und [von] ihnen nicht die geringste 
Waide schonten, wird dem Herrn Regierungsrath u. Amtmann Heil-
mann zu Breuberg auf seinen deßfalls anhero erstatteten ge-
horsamsten Bericht, hiermit pro Resolutione [zur Entscheidung] 
ahnverhalten [anempfohlen], daß Er die Anzahl der Schaafe der 
Schäferey Beständer auf 500 Stück bestimmen [möge]; 

Denen Gemeinden aber, welche zum Nachtheil der Beständer 
Schaaf-Vieh halten, solches abzuschaffen auferlegen. Weniger nicht 
in Ansehung [wegen] der Heegwaiden [geschonte, zur besonderen 
Nutzung vorbehaltene Weiden] zwischen beiden litigirenden Theilen 
[prozessierende Parteien] eine gütliche Uebereinkunft zu treffen 
suchen, in deren Entstehung aber nach der bisherigen Observanz 
[Gewohnheitsrecht] in hiesiger Grafschaft denen klagenden Ge-
meinden nach Proportion [Verhältnis] ihrer Güter [Gemarkungs-
größen] jährlich etwas einzuhängen [einzuhegen] und zu einer 
Bannwaide für ihr Zugvieh, zu genießen [nutzen] gestatten solle.  

Decretum König d. 20ten Maerz 1781 
 
         Hochgräfl. Erbach 
         Schönbergische 
          Regierung 
 
          Copia 
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[Seite] 4. 
 
 Copia des Hochfürstlichen Decrets: 
Dem Herrn Hofrath und Amtmann von Stockhaußen zu Breuberg 
wird auf dessen anhero erstatteten Berichte in Betref derer von 
denen Gemeinden Höllerbach, Waldbach [Wallbach] und andern 
der Cent Kirchbrombach entgegen die beide Schäferei Erbbeständer 
Joh. Adam Müller und Johann Leonhard Ebert auf dem Höller-
bacher Schafhof angebrachten Beschwerden, cum Remishione [mit 
Rückgabe] des Gräfl. Mittherrschaftlichen Rescripts [Verfügung] 
und derer Acten hiermit zur Resolution angefüget , daß da 
 1.) Die Anzahl derer Schaafen, welche der Beständer zu be-
 treiben hat, [ist] durch den Vergleich auf 500 Stück be-
 stimmt worden. Man es lediglich dabei bewenden läßt, mit dem 
 Anfang, daß, so oft man eine größere Anzahl vermuthet, eine 
 Nachzählung vor zunehmen und auf jedes Stück so mehr be-
 funden wird, eine Herrschaftliche Strafe von ½ fl. anzu-
 setzen und auf der Stelle beizutreiben ist. 
 2.) ist das Schaafhalten und Austreiben einer Heerde auf die 
 Felder denen Unterthanen zu untersagen und jedem Ge-
 meindsmann nur 2 Stück höchstens zu erlauben. 
 3.) Wegen Bestimmung der Heegwaiden vor die Pferd und 
 Hornviehe [ist] nach dem Mitherrschaftl. Antrag zu verfahren. 

 4.) dem Schaafwaidbeständer [ist] bey 20 Rthlr. [1 Reichsthaler 
 = 2 Gulden 13 Kreuzer] Straf und Ersetzung alles Schadens 
 und Kosten aufzugeben, die mit Holz besaamte Stücker, 
 Frucht- und Gemüß Felder, Gärten und Aeckerichwaldungen 
 [für die Schweinemast] gänzlich zu meiden. 
 5.) die Kleeäcker von Martini [11. November] bis Petri Ca-
 thedra [22. Februar] nur bei trockener Witterung, ingl.[eichen] 
 6.) Die Wiesen von Herbst bis Mariä Verkündigung [25. März] 
 nur zu behüten u. das bei Vermeidung 20 fl. Straf. 
 7.) Winters- und Sommerszeit nur mit 2 Heerden die Felder zu 
 betreiben, zur Lammzeit im Frühjahr u. Herbstzeit bei der Ab-
 sonderung [Ab- bzw. Aussonderung des Jungviehs] nur die 3te 
 [Herde] zu erlauben. Anbey aber einmalen 
 8.) gestatten, daß der Schaafwaidbeständer Geiß oder Schwei-
 ne neben denen Schafen oder einzeln auf derer Unterthanen 
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Felder treibe, bei 1 fl. Straf von jedem Stück, mit der Aufgab 
[Auflage], hierdurch [hierbei] mit dem Mitherrschaftl. Beamten 
ein Gemeinschaftl. Regulatio zu verfertigen, beiden Theilen zu 
publiciren [eröffnen] und Abschrift davon zu ertheilen, sofort 
stracklich [unverzüglich] darüber zu halten [wachen] und bei 
jeder Contravention [Verstoß] mit der gesetzten auch allenfalls 
höhern Strafen nach Befund vorzugehen.  

  Decretum Wertheim d. 23n Maerz 1781. 
 

       Hochfürstl. Löwensteinisch. 
       Wertheimische Regierung. 
 
 
 
 
 
[Seite] 8. 
 
  Extractus Protocolli. 

 Deß den 2ten Mai 1781 wegen der Heegwaid und des Pferchs 
 getroffenen Vergleichs. 
 1.) sie [die] Schäfern, derer [der] Gemeinden Verlangen Ge-
 mäß, für das hinkünftige, die zu den besaamten Korn- und 
 Haberflur gehörige Errenheegen [unbebaute Teilflächen der 
 eingesäten Flur] und denen [den] Gemeinden zur Heegwaid 
 überlassen. Somit nur die zu denen [den] Brachfeldern ge-
 hörige Erren [unbebauten Flächen] betreiben [beweiden] 
 wollten. 
 2.) wollten sie [die] Schäfern nach gethaner Fruchterndte 3 
 Tage lang von denen Stoppeln mit ihren Heerden verbleiben. 
 3.) Verbliebe es bei derer Gemeinden angetragener Abwechs-
 lung der Schaafwaide und derer Schäfernn hier auf be-
 schehener Erklärung; nemlich: in jedem Ort gewisse Waidtag 
 zu halten. Gleichwie auch 
 4.) es mit Pferchung derer Felderen gehalten werden solle; 
 nemlich: wie lange nach der Morgenzahl jedes Ort den Pferch 
 haben solle. [Die Einpferchung der Schafe über eine bestimmte 
 Zeit auf bestimmten Feldern diente auch der Düngung der-
 selben]. 
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 Nachdem nun beide Theile zu[r]  Vesthaltung obigen Ver-
 gleiches sich verbindlich gemacht, als[o] wurde diese Ver-
 einigung auch von Amts wegen genehmiget u. klagende Ge-
 meinde sowohl als die Höllerbacher Schäferei Beständer zu 
 gehorsamster Befolgung derer, in dieser Waidklage von beiden 
 hohen Regierungen unterm 20 u. 23ten Martii nuper [un-
 längst] ergangenen und am 4n ctaps [c(urrentis) ap(rili)s - im 
 laufenden Monat April] publicirten [bekanntgemachten] Ver-
 ordnungen, bei Vermeidung derer darinnen gesetzten Strafe 
 ernstlich angewiesen. Welches Protocoll man von beiden 
 Theilen unterschreiben lassen, vorhero aber denen Gemeinden 
 sowohl als denen Schäfern auferleget worden, ihre größere 
 Anzahl Schafe, denen hohen Regierungs Verordnungen ge-
 mäß, auf das bestimmte Quantum bis nächst künftigen 
 Michaelis ohnfehlbar abzuschaffen, in Entstehung dessen [in 
 Anbetracht dessen] aber sich der Abzehlung des Schaafviehes 
 zu gewärtigen.  
 
  Joh. Georg Daum 
  Joh. Peter Fornoff [beide] von Oberkinzig 
  Joh. Adam Schanz von Gumpersberg 
  Joh. Georg Reeg von Waldbach [Wallbach] 
  Joh. Nikolaus Keil von Böllstein 
  Joh. Nikolaus Schüler von Kilsbach 
  Joh. Philipp Müller u. 
  Joh. Leonhard Ebert vom Schaafhof. 
 
 
 in einem Kreis  
 in lateinischen  
 Großbuchstaben:  L.S.   In fidem Copia 
 (anstelle des Siegels    [getreuliche Abschrift] 
 im Original)     Gemeinschaftl. Amt 
        Heilmann 
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